


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 3b/1 Norf 
- Lippestraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.10.1992 Es gilt die BauNVO 1990 

Die gem. § 4 (3)  Nr. 1, 4 und 5 und § 6 (3) Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen 
Ausnahmen werden gem. § 1 (6) 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Die gemäß § 6 (2) Nr. 8 BauNVO allgemein zulässige Nutzung ist gem. § 1 (5) BauNVO nicht 
zulässig. 

Garagen und Stellplätze sind gem. § 12 (6) BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Flächen bzw. 
auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 

Als Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind nur Gartenhäuschen oder Geräteräume auf den hierfür 
besonders ausgewiesenen Flächen bzw. innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

Gem. § 16 (3) BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen bei der dreigeschossigen Bebauung auf 
12,0m, bei der zweigeschossigen Bebauung auf 11,0m, jeweils gemessen von der zugehörigen 
öffentlichen Erschließungsanlage, begrenzt. 

Die gem. § 9 (1) 25a BauGB festgesetzte Fläche für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist 
durchgehend als Sichtschutz mit bodenständigen Gehölzen zu bepflanzen und zu unterhalten. Über 
die gesamte Breite des Pflanzstreifens sind Sträucher in einem Abstand von 1,20m – 1,50m durch-
gehend in Gruppen von mindestens 5 Stück der gleichen Gehölzart zu pflanzen. 
Pro 7m Grenzlänge ist mind. 1 Solitärgehölz zu pflanzen. 

Hinweis: 

Das Plangebiet liegt im Bereich der geplanten Wasserschutzzone III B der Wassergewinnungsanlage 
Rheinbogen. 


